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(2) In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn das Ge
richt wegen ordnungswidrigen Benehmens des Angeklag
ten zeitweise dessen Entfernung aus dem Sitzungszimmer 
angeordnet hat.

Entlassung .von Zeugen und Sachverständigen.
§ 248

Die vernommenen Zeugen und Sachverständigen dürfen 
sich nur mit Genehmigung oder auf Anweisung des Vor
sitzenden von der Gerichtsstelle entfernen. Die Staatsan
waltschaft und der Angeklagte sind vorher zu hören.

Verlesung von Schriftstücken.
§249

Urkunden und andere als Beweismittel dienende Schrift
stücke werden in der Hauptverhandlung verlesen. Dies 
gilt insbesondere von früher ergangenen Strafurteilen, 
von Straflisten und von Auszügen aus Kirchenbüchern 
und Personenstandsregistern und findet auch Anwen
dung auf Protokolle über die Einnahme des richterlichen 
Augenscheines.

Unmittelbare Vernehmung der Beweispersonen.
§ 250

Beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahrneh
mung einer Person, so ist diese in der Hauptverhandlung 
zu .vernehmen. Die Vernehmung darf nicht durch Ver
lesung des über eine frühere Vernehmung aufgenomme- 
nen Protokolls oder einer schriftlichen Erklärung ersetzt 
werden.

Zulässige Verlesung von Protokollen.
§251

(I) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen 
oder Mitbeschuldigten darf durch Verlesung der Nieder-
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